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60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §26 Abs3 idF 1990/450;

Rechtssatz

Eine bestimmte Form, in der der Arbeitgeber nach § 26 Abs. 3 AuslBG beim Betreten des Betriebs von der

bevorstehenden Kontrolle zu informieren ist, enthält das Gesetz nicht.
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